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stelle 
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Befreiungen 

   
Befreit sind 

 
 

 
1. 

 
auf allen Bundeswasserstraßen des Tarifgeltungsbereichs: 

 
900 

  
Güter, die für Endrechnung der Bundesrepublik Deutschland befördert und zum Bau oder zur 
normalen Unterhaltung von Kanal-, Strom- und Hafenanlagen verwendet werden, sowie Güter, 
die innerhalb derselben Baustelle befördert werden, von allen Schifffahrtsabgaben. Das gilt 
auch für die zu diesem Zweck verwendeten Fahrzeuge, schwimmenden Geräte und Anlagen. 
Die Befreiung wird jedoch nur gewährt, wenn der Schiffsführer eine von dem für die Maßnah-
me zuständigen Wasser- und Schifffahrtsamt ausgestellte Befreiungsbescheinigung vorlegt. 
 

901  Fahrzeuge, schwimmende Geräte und Anlagen, die der Bundesrepublik Deutschland oder 
den Bundesländern gehören, sofern sie Aufsichts-, Wasserbau- oder sonstigen Kanal-, Strom- 
und Hafenanlagen fördernden Zwecken dienen sowie Wasserfahrzeuge der Bundeswehr und 
Truppenfahrzeuge von Entsendestaaten der NATO, von allen Schifffahrtsabgaben. 
 

902  Fahrzeuge sowie schwimmende Geräte und Anlagen, die aufgrund einer schifffahrts- oder 
hafenpolizeilichen Anordnung ihren Liegeplatz verlassen müssen und anschließend unverzüg-
lich an ihren früheren Liegeplatz zurückkehren, von allen Schifffahrtsabgaben. 
 

903  Leere gebrauchte Container (Nr. 9911, 9912), die zum Transport von Gütern bestimmt sind, 
von den Befahrungsabgaben. 
 

904  Vorladegüter, das sind Güter, die als Teilladung in einem Schiff verbleiben, das auf derselben 
Strecke hin- und herfährt, um andere Güter zu löschen oder zuzuladen, von den Befahrungs-
abgaben. 
 

905  Güter in schleppenden oder in schiebenden Selbstfahrern, die auf derselben Strecke hin- 
und herfahren, wobei die Güter unverändert im Schiff verbleiben, von den Befahrungsabga-
ben. 
 

906  Die Abgabenbefreiung nach TS 904 und 905 wird auch im Wechselverkehr mit abgabenfreien 
Wasserstraßen eingeräumt. Im Wechselverkehr mit dem Rhein kann die Hin- oder Rückfahrt 
sowohl über den Rhein-Herne-Kanal als auch über den Wesel-Datteln-Kanal ausgeführt wer-
den. 
 

907  Ballast sowie das in den Kofferdämmen der Tankschiffe mitgeführte Wasser, sofern die Koffer-
dämme vermessen sind und das Gewicht des Wassers vom Schiffsführer nachgewiesen wird, 
von den Befahrungsabgaben. 
 

908  Schlick, Schlamm, nur aus Wasserbaumaßnahmen (aus Nr. 6396), von den Be-
fahrungsabgaben. 
 

909  Schlepper und Schubboote, wenn sie zusammen mit von ihnen beförderten Güterschiffen 
geschleust werden (Mitschleuser), von den Schleusengebühren für Schleusungen außerhalb 
der festgesetzten Schleusenbetriebszeit und für Vorschleusungen. 
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910 

  
Fahrgastkabinenschiffe, die speziell für die Beförderung von Behinderten eingerichtet und 
ausgestattet sind, und die von Trägern, deren Tätigkeit als gemeinnützig anerkannt ist, entspre-
chend eingesetzt werden, soweit das Vorliegen dieser Voraussetzungen durch eine schriftliche 
Bestätigung der zuständigen Wasser- und Schifffahrtsdirektion bei der Abfertigung nachgewie-
sen wird, von den Befahrungsabgaben. 
 

911  Ruderboote, Segelboote (offene Jollen), Kanus und sonstige Paddelboote, wenn sie zu-
sammen mit anderen abgabenpflichtigen oder abgabenfreien Fahrzeugen, Flößen oder 
schwimmenden Anlagen geschleust werden (Mitschleuser), von den Schleusengebühren für 
Schleusungen innerhalb und außerhalb der festgesetzten Schleusenbetriebszeit. 
 

912  Hafenpolizeiboote, Feuerlöschboote, Bilgenentöler sowie Fahrzeuge der Wasserwacht, des 
Technischen Hilfswerk, der Deutschen Lebensrettungs-Gesellschaft und der Schiffermissionare 
von allen Schleusengebühren. 
 

913  Handkähne, die von Fahrzeugen oder schwimmenden Geräten und Anlagen mitgeführt wer-
den, von allen Schleusengebühren. 
 

 2. auf dem Küstenkanal einschl. Hunte (TS 006) außerdem: 
 

920  Fahrzeuge bis 100 t Tragfähigkeit und die von ihnen beförderten Güter im ausschließlichen 
Verkehr zwischen km 3,0 und 64,4 sowie im Verkehr dieses Kanalabschnittes mit seinen Zweig-
kanälen von allen Schifffahrtsabgaben. 
 

 3. auf der Weser (TS 008) und der Aller (TS 009)  
 

930  Güter, Fähren, schwimmende Geräte und Anlagen sowie sonstige Fahrzeuge auf den Wehr-
armen unterhalb der Wehre von allen Schifffahrtsabgaben. 
 

931  Fähren, schwimmende Geräte und Anlagen sowie sonstige Fahrzeuge von den Befahrungs-
abgaben oder den Schleusengebühren für Schleusungen innerhalb der festgesetzten 
Schleusenbetriebszeit. 
 

932  Güter, Fähren, schwimmende Geräte und Anlagen sowie sonstige Fahrzeuge im Verkehr mit 
dem Hafen Hemelingen über die Unterweser von den Befahrungsabgaben oder den 
Schleusengebühren für Schleusungen innerhalb der festgesetzten Schleusenbe-
triebszeit. 
 

933  Güter im Verkehr mit Häfen der Fulda, der Oberweser (oberhalb Weser-km 204,47) und der 
Aller oberhalb Verden (Aller-km 110,74) auch soweit die Güter in Häfen der Mittelweser von 
Schiff zu Schiff umgeschlagen werden, von den Befahrungsabgaben. 
 
Die Abgabenbefreiung wird jedoch im Verkehr mit Unterweserhäfen bis auf weiteres auch dann 
eingeräumt, wenn die Güter wegen Niedrigwassers auf der Oberweser (Pegelstand in Karlsha-
fen unter 1,25 m) in Minden umgeschlagen und unmittelbar mit der Eisenbahn oder mit Last-
kraftwagen nach Orten im Oberwesergebiet weiterbefördert oder von dort angefahren wor-
den sind. 
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934 

  
Sportfahrzeuge und Kleinfahrzeuge, wenn für diese Fahrzeuge vorhandene Bootsgassen und 
Umtragemöglichkeiten aus Gründen nicht benutzt werden können, die der Benutzer nicht zu 
vertreten hat, von den Schleusengebühren für Schleusungen innerhalb der festgesetzten 
Schleusenbetriebszeit, soweit nicht als Mitschleuser Abgabenfreiheit nach TS 911 besteht. 
 

935  Sportfahrzeuge und Kleinfahrzeuge, ausgenommen Bunker- und Proviantboote, an der 
Schleuse Bremen, die 
 
a) an Sonn- oder gesetzlichen Feiertagen, 
 
b) an Werktagen vor Sonn- oder gesetzlichen Feiertagen ab 13 Uhr 
 
innerhalb der festgesetzten Schleusenbetriebszeit während der für die genannten Fahrzeuge 
bestimmten Durchfahrtzeiten geschleust werden, von den Schleusengebühren für Schleu-
sungen innerhalb der festgesetzten Schleusenbetriebszeit. 
 

 4. auf der Havel-Oder-Wasserstraße einschl. Hohensaaten-Friedrichsthaler Wasserstraße (TS 
013) 
 

940  Fahrzeuge der Fischereiberechtigten innerhalb der Strecke, auf der das Fischereirecht  besteht 
sowie auf dem Weg nach und von diesem Gebiet von allen Schleusengebühren. Das gilt nicht 
für Fahrzeuge der Sportfischer. 
 

 5. auf den Wasserstraßen 
 
Schwielowsee, Ketziner Havel, Beetzsee-Riewendsee-Wasserstraße, Brandenburger Nie-
derhavel, Breitling-Möserscher-See, Rathenower Havel und Rathenower Stadtkanal, 
Wernsdorfer Seenkette, Storkower Gewässer, Neuhauser Speisekanal, Oranienburger 
Havel, Werbelliner Gewässer, Wriezener Alte Oder (TS 013), Fulda (TS 016), Ilmenau (TS 
017) und Eder- und Diemelsee (TS 018) 
 

941  Güter, Fähren, schwimmende Geräte und Anlagen sowie sonstige Fahrzeuge von den Befah-
rungsabgaben oder den Schleusengebühren für Schleusungen innerhalb der festgesetz-
ten Schleusenbetriebszeit. 
 

 6. auf dem Schifffahrtsweg Rhein-Kleve (Spoykanal) 
 

942  Fahrgastschiffe von den Befahrungsabgaben oder den Schleusengebühren für Schleu-
sungen innerhalb der festgesetzten Schleusenbetriebszeit. 
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